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Der unwillkommene Nachbar 

Sachverhalt 
 

 

Knut Dörfle will auf seinem Grundstück in einer unbeplanten und dicht besiedelten 
Gegend in Dahlem einen 750m² großen und 2,80 m hohen Gartenbedarfsverkauf-
scenter eröffnen, der v.a. den Bewohnern der Gegend die Versorgung mit Gartenbe-
darfswaren ermöglichen soll. In der näheren Umgebung gibt es neben Wohnhäusern 
auch ein paar Gebäude, in denen Kanzleien, Wirtschaftsprüfer und Lobbygruppen 
ihre Büros haben, eine Freie Tankstelle, zwei Pensionen, drei Casinos sowie ein 
paar Restaurants und einen Döner-Stand. Weil er sich mit dem zuständigen Bezirks-
stadtrat für Bauwesen im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf Herbert Wörner schon län-
ger verkracht hat, bittet er seinen guten Freund, den Bezirksstadtrat für Gesund-
heitswesen im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Fips Welle um eine Bauge-
nehmigung, die er auch prompt bekommt. Dem Nachbar Dr. Zacharias Zimmer ge-
fällt das gar nicht und er weist seinen guten Freund, den Wörner, auf das gerade er-
öffnete Gartenbedarfsverkaufscenter hin. Dr. Zimmer bringt vor, dass der Abstand zu 
seinem Grundstück zu klein sei, was ihn auch deswegen besonders ärgert, weil das 
Grundstück auf der anderen Seite unbebaut ist und er sich aufgrund dieser freien 
Lage seines Grundstücks dieses gekauft hatte.  

Nachdem Wörner sich die Lage näher angeschaut hat, findet er das Center zwar 
nicht insgesamt zu groß, ist aber der Überzeugung, dass das Center dennoch 
rechtswidrig ist, da es in Teilen nur 280 cm von der Grundstücksgrenze des Dr. 
Zacharias Zimmer entfernt steht. 

Damit das Center schnellstmöglich verschwindet, erlässt der Wörner nach Anhörung 
des Dörfle eine Verfügung, mit der dem Dörfle aufgegeben wird, das gerade gebaute 
Center innerhalb von vier Wochen abzureißen. In der Verfügung wird ausführlich be-
gründet, wieso der Bau rechtswidrig ist, außerdem enthält er eine Rechtsmittelbeleh-
rung. Schließlich wird die sofortige Vollziehung angeordnet, als Begründung dafür 
wird angegeben, dass „die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse liegt.“ 

Eine Woche nach Wirksamwerden der Verfügung stellt Dörfle vor dem VG Berlin ei-
nen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Den bis zum Tag 
des Urteils nicht beschiedenen Widerspruch erhebt er allerdings erst drei Wochen 
nach Einreichung des Antrags. 

Wie wird das VG Berlin entscheiden? 
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Bearbeiter*innenvermerk: 
 
Gehen Sie davon aus, dass es sich bei der Wand des Centers, die sich im Abstand 
von 280 cm zum Grundstück des Dr. Zacharias Zimmer befindet, um eine tragende 
Wand handelt, d.h. dass deren Abriss zum Einsturz des Restgebäudes führen würde. 
Auch eine Versetzung der Wand ist bautechnisch nicht möglich. 


